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Im US-amerikanischen Kongress behängt ein Gesetzwerdungsverfahren betreffs des Entwurfes National 
Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020 (NDAA)1.  

 
In der Abteilung A, Titel IX, Untertitel C, Teil 1: UNITED STATES SPACE CORPS, dieses Entwurfs 

findet sich der Abschnitt 921, mit welchem dem Teil I des Untertitels D des Titels 10 des United States Code ein 
Kapitel 909 The Space Corps, hinzugefügt wird. Im darin liegenden § 9091 heißt es u.a.: 

 
§ 9091. Establishment of the Space Corps 
(a) ESTABLISHMENT.—There is established a United States Space Corps as an armed force within 
the Department of the Air Force. 

 
Zumal dieses fett hervorgehobene armed keinerlei gesetzliche Einschränkung (etwa auf leichte 

Faustfeuerwaffen) erfährt, stellt sich die Frage der Völkerrechtskonformität, die im Folgenden untersucht werden 
soll. Dies zu prüfen, ist ein Blick in das Völkerrecht des Outer Space, des Weltraumes vonnöten: 

 
Die Generalversammlung (UNGA) der UNO befasste sich erstmals am 13. Dezember 1958 mit dem 

Weltraum in einer Resolution, nämlich A/RES/1348(XIII), Question oft he peaceful use of outer space, wobei 
– im Gegensatz zu einigen späteren Resolutionen – auffällt, dass outer space klein geschrieben wird, was darauf 
hindeutet, dass damit kein spezifisch (vom Luftraum) abgegrenzter Raum, sondern vielmehr eine Örtlichkeit 
gemeint ist, die jenen eventuell mit einschließt. 

 
In der Resolution 1348 (XIII) heißt es auszugsweise, wie folgt: 
 

  
 
Aus allen gelb markierten Stellen leuchtet der Wille der UNGA hervor, den äußeren Raum, ganz entsprechend 

den Grundsätzen der UN-Charta, zu einem Gebiet zu erklären, welches nicht von Militärischem, insbesondere also 
von Waffen, besetzt werden soll. 

 
Wenn im letzten markierten Erwägungsgrund vom Erreichen eines Ziels die Rede ist, was darauf hindeuten 

könnte, dass eine Übergangsphase toleriert werden sollte, in welcher das Militär-Verbot nicht gilt, ist dies 
keineswegs zugunsten der Stationierung von Rüstung im äußeren Raum zu verstehen, sondern lediglich dahin, wie 
es in den darauf folgenden Instrumenten, insbesondere dem Weltraumvertrag – siehe dazu unten! – geregelt worden 
ist: nämlich zugunsten der Anwesenheit militärischen Personals zu wissenschaftlichen Zwecken. 

 
So heißt es etwa bereits im ein Jahr später, 1959, geschlossenen Antarktisvertrag2, wie folgt: 

 
1  
2 Antarctic Treaty, Washington, 1. Dezember 1959; 402 UNTS 5778. 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1790/
http://www.undocs.org/A/RES/1348(XIII)
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20402/volume-402-I-5778-English.pdf
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Im operativen Teil der oben zitierten Resolution 1348 (XIII) ruft die UNGA das COPUOS ins Leben: 
 

 
 
Ein Jahr später, am 12. Dezember 1959, verabschiedete die UNGA ihre Resolution A/RES/1472(XIV), 

International co-operation in the peaceful uses of outer space, in deren Erwägungsgründen es bereits weitaus 
bestimmter heißt, wie folgt: 

 

  
 
Hier, im ersten Erwägungsgrund des Teils A der Resolution, wird ein gemeinsames Interesse der Menschheit 

als Ganzer anerkannt, die friedvolle Nutzung des äußeren Raumes zu fördern. Auch der zweite Erwägungsgrund 
ist das Postulat enthalten, den äußeren Raum nur zu friedvollen Zwecken zu nutzen, wenn dort von der 
Verbesserung der Menschheit und dem Vorteil aller Staaten, unabhängig von deren Entwicklung, die Rede ist; 
denn solche Ziele sind mit militärischen Mitteln nicht nur nicht zu erreichen, sondern letztere verhindern deren 
Erlangung nachgerade, was uns die Erfahrung lehrt, die auf 200 Jahre (und mehr) Kolonialismus und dessen Folgen 
zurück blickt. 

 
Mit dieser ihrer Resolution 1472 (XIV) richtete die UNGA das COPUOS übrigens als ständige Einrichtung 

ein: 
 

http://www.undocs.org/A/RES/1472(XIV)
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Auch dessen Agenda stellt klar auf friedvolle Nutzung des äußeren Raumes ab. Außerdem soll das COPUOS 

demnach die Unterstützung für die Fortdauer auf einer permanenten Grundlage, der Erforschung des äußeren 
Raumes, und zwar ausgeführt innerhalb des Rahmens des Internationalen Geophysikalischen Jahres, untersuchen, 
zu dessen Output auch der oben erwähnte Antarktisvertrag zählt. 

 

 
 
Mit dem Teil B der oben zitierten Resolution 1472 (XIV) beruft die UNGA gar eine Internationale 

Konferenz zum Austausch der Erfahrungen betreffs der friedvollen Nutzung des äußeren Raumes ein, nachdem sie 
in dessen zweitem Erwägungsgrund die besondere Bedeutung der breiten Entwicklung einer internationalen 
Zusammenarbeit in der friedvollen Nutzung des äußeren Raumes im Interesse der Entwicklung von Wissenschaft 
und Verbesserung des Wohlergehens der Völker hervorhebt. Dies war, wie gesagt, 1959. Wenn seither nur wenigen 
Staaten gegeben war, im äußeren Raum zu friedvollen Zwecken wissenschaftlich und technisch zu reüssieren, so ist 
dies vor allem der Tatsache geschuldet, dass auf Erden, also gleichsam der Stammbasis derer Bemühungen, einige 
wenige Staaten mit militärischer Gewalt deren Sagen perpetuiert haben; was desgleichen den bisher zitierten 
Resolutionen und freilich der UN-Charta zuwiderläuft. 

Die nächstfolgende Resolution der UNGA vom 20. Dezember 1961, A/RES/1721(XVI), International co-
operation in the peaceful uses of outer space, lautet in deren Teil A, wie folgt: 

  

http://www.undocs.org/A/RES/1721(XVI)
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Wenn hier also ausdrücklich die Geltung internationalen Rechts, einschließlich der Charta der Vereinten 

Nationen angeordnet wird, beinhaltet dies auch die vorangegangenen Resolutionen, die im Licht dieses Rechts 
auszulegen sind. Aus Artikel 26 UN-Charta folgt, dass Endziel der internationalen Gemeinschaft ist, dereinst völlig 
ohne Waffen auszukommen. Die Erreichung dieses Ziels hat nicht unwesentlich mit der ausreichenden 
Erschließung von Lebensraum zu tun, sodass die Erforschung und Nutzung des äußeren Raumes diesem Ziel 
nützlich ist, weshalb ein logischer erster Schritt in seine Richtung derjenige der Untersagung der militärischen 
Rüstung im äußeren Raum ist. 

 
Der Teil B der zuletzt zitierten Resolution 1721 (XVI) lautet: 
 

 
 
Auch hier wird friedvolle Nutzung betont. Außerdem erfolgt durch den an zweiter Stelle blau 

hervorgehobenen Passus eine Klarstellung, dass auch der Orbit zum äußeren Raum zählen soll; denn dieser Umfang 
des äußeren Raumes wird an den Aufruf der Staaten geknüpft, dorthin gebrachte Objekte registrieren zu lassen, 
wobei dieser Aufruf, wie gesagt, zufolge des Titels und Inhalts der Resolution den äußeren Raum als solchen 
betrifft. 

 
Sodann folgt Teil C der Resolution 1721 (XVI), der da lautet: 
 

  
 
Was zuvor über das Ausmaß des äußeren Raumes gesagt wurde, wird hier, im blau markierten, Passus 

bestätigt, zumal dabei auf Erfolge der Meteorologie im äußeren Raum abgestellt wird, was zweifelsohne allein auf 
die Satelliten etc. im Orbit zurückzuführen sein wird. 

 
Der Teil D der zitierten Resolution 1721 (XVI) lautet: 
 

  

https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-v/index.html
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Von einer nichtdiskriminierenden Nutzung der Satelliten durch alle Staaten der Welt darf heute, beinahe 60 

Jahre später, immer noch bloß geträumt werden, wofür erneut die UN-Charta widrige militärische Hegemonie auf 
Erden von einigen wenigen Staaten verantwortlich ist. 

 
Sodann folgt noch der Teil E der Resolution 1721 (XVI), der da lautet: 
 

  
 
Nachfolgte die Resolution der UNGA A/RES/1802(XVII), International co-operation in the peaceful uses 

of outer space, vom 14. Dezember 1962, die grosso modo ins selbe Horn stößt, wie die vorangegangenen. 
 
Die Resolution der UNGA, A/RES/1884(XVIII), Question of general and complete disarmament, vom 

17. Oktober 1963, lautet indessen: 
 

  
 
Auch wenn hier lediglich auf eine Absichtserklärung der beiden militärischen Großmächte dieser Zeit 

abgestellt ist, so bedeutet dies nicht deren Unverbindlichkeit, weil das Gegenteil, nämlich die Verbindlichkeit, wie 
oben gezeigt, schon bisher geltendes Recht war. 

 
Am 13. Dezember 1963 nahm die UNGA schließlich ihre Resolution, A/RES/1962(XVIII), Declaration 

of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, an, in deren 
erstem hier zitierten Teil es heißt, wie folgt: 

 

http://www.undocs.org/A/RES/1802(XVII)
http://www.undocs.org/A/RES/1884(XVIII)
http://www.undocs.org/A/RES/1962(XVIII)
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Schon aus dem Titel dieser Resolution ergibt sich die Verbindlichkeit der in ihr verlautbarten Prinzipien! 

Wenn im ersten Erwägungsgrund das Ergebnis des Menschen Eintritt in den äußeren Raum gepriesen wird, dann 
ergibt sich daraus auch, dass die in den Prinzipien 2 und 3 bezogene Größe, nämlich äußerer Raum und 
Himmelskörper, auch auf die Erde selbst anwendbar sind, ist doch auch sie nichts anderes als ein Himmelskörper, 
was der ebenso beschworene erste Mensch im All eindrücklich vernommen haben wird. Damit wurde dem ISA-
Regime der UNCLOS, welches, wie gezeigt3, auch auf das trocken liegende Land anwendbar ist, Bahn gebrochen. 

 
Im dritten Erwägungsgrund ist zwar erneut nur die Rede von: glaubend, doch drückt dies nur die Zuversicht 

aus, dass zufolge geltenden Rechts die sich aus ihm ergebenden Folgen schon noch einstellen werden. 
 
In einem weiteren Erwägungsgrund wird die Resolution, A/RES/110(II)4, Measures to be taken against 

propaganda and the inciters of a new war, vom 3. November 1947, als auf den äußeren Raum anwendbar erklärt; 
was bedeutende Folgen auch insoweit hat, als jedwede damit verbotene Propaganda nicht über Satelliten verbreitet 
werden darf. Die weiteren Hervorhebungen im obigen Zitat sind an sich selbsterklärend und bedürfen kaum der 
Auslegung. Resolution 1962 (XVIII) setzt sodann fort, wie folgt: 

 

  

 
3 Siehe dazu LAMBAUER, Zur Anwendbarkeit des ISA-Regimes der UNCLOS, hier. 
4 Von selbst versteht sich, dass jede Form der Aufrüstung (im äußeren Raum, etwa zur Abschreckung) desgleichen eine Art 

von Propaganda darstellt. 

http://www.undocs.org/A/RES/110(II)
https://1drv.ms/b/s!ApCb86uQuibjgt8K3pSGmwwJAOmhVQ?e=RaoOwg
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Auch die restlichen Prinzipien bedürfen hier keiner weiteren Ausführung. 
 
Vor diesem Hintergrund ist nun der mit Resolution der UNGA, A/RES/2222(XXI), Annex, vom 19. 

Dezember 1967 verabschiedete Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use 
of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies (OST) auszulegen.  

 
Die Erwägungsgründe dieses Vertrages lauten: 
 

 
 
Abermals beruft man sich hier auf große Aussichten, welche sich vor der Menschheit als Resultat des Eintritts 

des Menschen in den äußeren Raum auftun: Damit kann in wörtlichem Sinne nur JURI GAGARINS Ausblick bei 
seiner Erdumrundung 1961 gemeint sein. 

 
Auch die anderen Erwägungsgründe rekapitulieren Inhalte der oben behandelten Resolutionen. Insbesondere 

aus den grün hervorgehobenen Passagen ergibt sich, dass eine Bewaffnung im äußeren Raum, die über leichte 
hinausginge, mit den darin enthaltenen Grundsätzen unvereinbar wäre. 

 
Die ersten drei Artikel des OST lauten: 
 

 
 

 
 

http://www.undocs.org/A/RES/2222(XXI)
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Damit, mit den blau hervorgehobenen Passagen, ist die Verbindung zu den oben erörterten Inhalten der dort 
zitierten Resolutionen der UNGA hergestellt. 

 
Der, soweit hier von Relevanz, zentrale Artikel IV des OST sieht nun vor, was folgt: 
 

 
 
Dass sich der blau hervorgehobene Passus nur auf Himmelskörper bezieht, kann bei einer auf Treu und 

Glauben sowie die Grundsätze der Logik gegründeten Auslegung nicht bedeuten, dass die darin untersagten 
Aktivitäten im äußeren Raum (außerhalb der Himmelskörper) zulässig sein sollten. Denn solche Lesart machte den 
Sinn und Zweck des Verbotes der schweren Waffen im äußeren Raum zunichte: den Frieden (ohne martialische 
Propaganda) zu bewahren. 

 
Bezeichnend ist somit, dass Abschnitt 924 NDAA lautet, wie folgt: 
 
SEC. 925. EFFECTS ON MILITARY INSTALLATIONS. 
Nothing in this part, or the amendments made by this part, shall be construed to authorize or require the 
relocation of any facility, infrastructure, or military installation of the Air Force. 
 
Die implizite Anregung, man möge doch eigene Einrichtungen entwerfen und schaffen, zielt daher in den 

völkerrechtlichen Verbotsbereich des Artikels IV/2 OST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


